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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag 

A. Problem und Ziel 
Mit diesem Gesetz soll die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 des Grundgesetzes 
(GG) erforderliche Zustimmung des Deutschen Bundestages zum „Zweiten 
Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags“ (im Folgenden: Zweiter IT-
Änderungsstaatsvertrag) erfolgen. 

Der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag soll die IT-Zusammenarbeit der öffentli-
chen Verwaltungen weiterentwickeln, indem die Umsetzungskompetenzen des 
Planungsrates für die IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung zwischen 
Bund und Ländern (IT-Planungsrat) und die Föderale IT-Kooperation (FITKO) 
gestärkt werden. Die Aufgabenwahrnehmung der FITKO soll neu ausgerichtet 
und eine flexiblere Budgetierung ermöglicht werden. Der Vertrag soll zudem die 
Finanzierungsverantwortung von Bund und Ländern für die geänderte Aufgaben-
wahrnehmung der FITKO regeln. 

Der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag zielt mit seinen Regelungen darauf, die 
kooperative Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138), das zuletzt durch […] geändert worden ist, durch Bund 
und Länder weiter voranzutreiben. Er geht zurück auf den Beschluss aus der Be-
sprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder zur Stärkung der FITKO vom 6. November 2023. 

B. Lösung 
Zustimmung zu dem von Bund und Ländern vorgeschlagenen Zweiten IT-Ände-
rungsstaatsvertrag durch Verabschiedung dieses Gesetzes. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die FITKO wird als gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts von Bund und 
Ländern anteilig finanziert. Der Bund trägt einen Finanzierungsanteil in Höhe von 
25 Prozent. 
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Die Höhe der Haushaltsausgaben richtet sich nach dem Wirtschaftsplan der 
FITKO, der durch den IT-Planungsrat beschlossen wird und der der Zustimmung 
der Finanzministerkonferenz sowie der Zustimmung des Bundesministeriums des 
Innern und für Heimat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen bedarf. Es gilt ein Haushaltsvorbehalt. 

Dieses Verfahren der endgültigen Feststellung des Wirtschaftsplans der FITKO 
ist für das laufende Wirtschaftsjahr und die kommenden Wirtschaftsjahre noch 
nicht abgeschlossen. Eine abschließende Darstellung, in welcher Höhe sich hie-
raus Haushaltsausgaben für Bund und Länder in den kommenden Jahren ergeben, 
ist daher nicht möglich. 

Nach aktuellem Stand des Verfahrens ist für den Bund und die Länder für das Jahr 
2024 von folgenden Haushaltsausgaben auszugehen: 

FITKO-Stammbudget Wirtschaftsplan 2024 T€ 

Bund 43.061 

Länder 123.476 

Für die Jahre 2025 bis 2028 stehen die Konkretisierung des fachlichen Finanzie-
rungsbedarfs und die Konkretisierung der Höhe der Haushaltsausgaben von Bund 
und Ländern aus. Nach aktuellem Stand hat der Bund für seinen Finanzierungs-
anteil Mittel in Höhe von jährlich 9.865.000 Euro in der Finanzplanung (Einzel-
plan 06) berücksichtigt. Auch hier gilt ein Haushaltsvorbehalt. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsauf-
wand. Es werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert oder auf-
gehoben. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Die 
Änderungen des IT-Staatsvertrags, die durch das Gesetz ratifiziert werden, sind 
mit keinerlei strukturellen Änderungen verbunden, die zusätzlichen Aufwand 
oder zusätzliche Kosten zur Folge haben. 

F. Weitere Kosten 
Weitere Kosten fallen nicht an. Auswirkungen auf Einzelpreise und das allge-
meine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 



 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/11851 
 
 
 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER 

 
 

Berlin, 17. Juni 2024 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Bärbel Bas 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag  
 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat. 
 
Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 24. Mai 2024 als besonders eilbedürftig zugeleitet 
worden. 
 
Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung der Bundes-
regierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich nachgereicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Olaf Scholz  
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Entwurf eines Gesetzes zum Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

(1) Dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags (Zweiter IT-Änderungsstaatsvertrag) 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Ber-
lin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hes-
sen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein 
und dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. 

(2) Der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat gibt den Tag, an dem die Vorschriften des Zweiten 
IT-Änderungsstaatsvertrags nach seinem Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 in Kraft treten, im Bundesgesetzblatt bekannt. 
Gleiches gilt für den Fall, dass der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 ge-
genstandslos wird oder der IT-Staatsvertrag nach seinem § 12 Absatz 2 außer Kraft tritt. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags 

Gemäß Artikel 91c des Grundgesetzes (GG) und § 1 Absatz 1 des IT-Staatsvertrags übernimmt der Planungsrat 
für die IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung zwischen Bund und Ländern (IT-Planungsrat) seit seiner 
Gründung im Jahr 2010 die Koordinierung der IT-Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung zwischen Bund 
und Ländern. Dies beinhaltet vor allem den Beschluss von fachunabhängigen und fachübergreifenden IT-In-
teroperabilitäts- und Sicherheitsstandards sowie die Steuerung von Digitalisierungsprojekten. Organisatorisch, 
fachlich und bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben wird der IT-Planungsrat von der hierzu mit Wirkung zum 
1. Januar 2020 auf Grundlage des Ersten IT-Änderungsstaatsvertrags (BGBl. I 2019 S. 1126) errichteten und von 
Bund und Ländern gemeinsam getragenen Föderalen IT-Kooperation AÖR (FITKO) unterstützt. 

Seither hat der IT-Planungsrat eine Vielzahl an Projekten im föderalen Kontext initiiert und begleitet sowie eine 
Vielzahl von Standards verabschiedet. Die hohe Komplexität und Heterogenität der bestehenden Strukturen, Pro-
zesse, rechtlichen Regelungen und Vereinbarungen auf allen föderalen Ebenen machen es erforderlich, die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bedarfsorientiert und strategisch neu auszurichten 
und Projektstrukturen zu optimieren. 

In Ansehen der Notwendigkeit einer Transformation und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und in An-
sehen der Anforderungen, die sich hieraus für staatliche Akteure ergeben, soll durch den Zweiten IT-Änderungs-
staatsvertrag die IT-Zusammenarbeit von Bund und Ländern weiterentwickelt werden, indem die FITKO weiter 
gestärkt und zu einer agilen, flexiblen Einheit entwickelt wird. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Neuaus-
richtung der Finanzierungsmodalitäten, die dem Umstand Rechnung trägt, dass es sich bei Verwaltungsdigitali-
sierung um eine Daueraufgabe von Bund und Ländern handelt. Eingerichtet wird im Rahmen des Stammbudgets 
der FITKO ein dauerhaftes Budget für Digitalisierungsprojekte (nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des IT-
Staatsvertrags) sowie für digitale Lösungen (nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des IT-Staatsvertrags) als Teil 
des FITKO-Wirtschaftsplans in Nachfolge des zum 31. Dezember 2022 ausgelaufenen – einmalig bereitgestellten 
– Digitalisierungsbudgets (derzeitige Regelung des § 9 Absatz 2 des IT-Staatsvertrags). Mit diesem Projektbudget 
sollen Projekte und Produkte für die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, die auf allen föderalen Ebenen 
zum Einsatz kommen, unterstützt und somit die weitere Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vorange-
trieben werden. Der Finanzierungsanteil des Bundes am Budget der FITKO beträgt 25 Prozent. 

II. Wesentlicher Inhalt des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags 

Der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag entwickelt den IT-Staatsvertrag im Wesentlichen wie folgt weiter: 

– In der Präambel wird die Bedeutung der Digitalisierung der Verwaltung als von Bund und Ländern gemein-
sam zu bewältigende Daueraufgabe anerkannt. 

– Die Aufgaben des IT-Planungsrats werden vor diesem Hintergrund angepasst und ergänzt. So kann der IT-
Planungsrat künftig insbesondere nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des IT-Staatsvertrags Digitalisie-
rungslösungen betreiben lassen, die aus der Zusammenarbeit von Bund und Ländern resultieren. Weiter wird 
eine Ergänzung und Anpassung der Aufgabenregelung in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des IT-Staatsver-
trags vorgenommen hin zur Steuerung „föderaler, auch mehrjähriger Projekte für die Verwaltungsdigitali-
sierung“. Darüber hinaus erhält der IT-Planungsrat neu hinzukommende Aufgaben, wonach er kurzfristig 
länderübergreifend einsetzbare digitale Lösungen für bestimmte Lebensbereiche zur Verfügung stellen oder 
projektieren kann (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des IT-Staatsvertrags) und das föderale IT-Architekturma-
nagement verantwortet (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 des IT-Staatsvertrags). 
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– Die Präsidentin oder der Präsident der FITKO wird zur beratenden Teilnahme an den Sitzungen des IT-

Planungsrats berechtigt (§ 1 Absatz 2 Satz 3 des IT-Staatsvertrags). 

– Die Finanzierung der FITKO wird mit Blick auf die geänderten Bedarfe und Anforderungen neu ausgerich-
tet. Die gemeinsame Anstalt erhält zur Erfüllung ihrer dauerhaften und temporären Aufgaben Finanzmittel 
nach Maßgabe des Wirtschaftsplans und der jeweiligen Haushalte des Bundes und der Länder (§ 9 Absatz 1 
des IT-Staatsvertrags). Bund und Länder verpflichten sich, im Rahmen der Finanzierung für Projekte nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des IT-Staatsvertrags Mittel in angemessener Höhe zur Verfügung zu stellen. 
Bis zu 15 Prozent dieser Mittel können durch den IT-Planungsrat für digitale Lösungen nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 des IT-Staatsvertrags auch nach Aufstellung und Genehmigung des Wirtschaftsplans be-
stimmt werden (§ 9 Absatz 2 Satz 2 des IT-Staatsvertrags). Die Höhe dieser Mittel wird mit jeder Aufstel-
lung des Wirtschaftsplans für die folgenden drei Jahre geplant (§ 9 Absatz 2 Satz 3 des IT-Staatsvertrags). 
Für die Finanzierung der Projekte als Teil des Stammbudgets wird der Königsteiner Schlüssel mit einem 
festen Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 25 Prozent zugrunde gelegt, wie auch für das Stamm-
budget. 

III. Gesetzgebungskompetenz 

Mit diesem Gesetz soll die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 GG erforderliche Zustimmung des Bundestages zum 
Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag erfolgen. Da es sich um einen finanzwirksamen Vertrag handelt, erfolgt die 
Zustimmung zur Wahrung des Haushaltsgesetzgebungsrechts des Parlaments in Form eines Bundesgesetzes. 

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesre-
publik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

V. Gesetzesfolgen durch die Umsetzung des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Durch den Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag wird unmittelbar die koordinierte Zusammenarbeit von Bund und 
Ländern im IT-Planungsrat und durch die FITKO ausgeweitet und auf eine verlässliche finanzielle Grundlage 
gestellt. 
Die damit bezweckte Stärkung des IT-Planungsrats als zentrales politisches Steuerungsgremium für die Digitali-
sierung der Verwaltung und die Weiterentwicklung der FITKO hin zu einer agilen, flexiblen Steuereinheit dient 
dem mittelbaren und übergeordneten Ziel, durch eine intensivierte Koordination der Anstrengungen von Bund 
und Ländern, die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen noch schneller zu erreichen und diese in größerer 
Zahl flächendeckend zur Verfügung zu stellen, um damit eine Vereinfachung für Bürgerinnen und Bürger und 
Unternehmen zu erwirken. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Es ergeben sich Auswirkungen auf die Zielsetzungen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Das Gesetz trägt zu 
einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei. 

Das Regelungsvorhaben folgt dem in der Nachhaltigkeitsstrategie festgelegten Prinzip einer nachhaltigen Ent-
wicklung, wonach die öffentlichen Haushalte der Generationengerechtigkeit in allen Dimensionen der Nachhal-
tigkeit verpflichtet sind (Prinzip (4) Buchstabe d Satz 1). Der mit dem Gesetz einhergehende Haushaltsmehrbe-
darf wird eingesetzt, um die Zusammenarbeit in Bund, Ländern und Kommunen weiterzuentwickeln und damit 
das Zukunftsprojekt „Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ voranzutreiben. 

Berührt wird vom Regelungsvorhaben der in der Nachhaltigkeitsstrategie festgelegte Indikatorbereich 9.1.a „In-
novation – Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten“. Die Schaffung einer digitalen und damit zukunfts-
festen sowie ressourcenschonenden Verwaltung macht das koordinierte Zusammenwirken einer Vielzahl von 
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verschiedenen staatlichen Akteuren auf bundes-, landes- und auf kommunaler Ebene erforderlich. Durch den 
Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrag wird die erforderliche Handlungs- und Steuerungsfähigkeit für eine konse-
quente Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, insbesondere auch im Sinne des OZG, sichergestellt. Ziel ist 
eine belastbare digitale Infrastruktur, die ihrerseits die Resilienz der öffentlichen Verwaltung gegenüber äußeren 
Ereignissen stärkt. 

Eine solche digitale Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung wirkt sich darüber hinaus positiv auf den Indikator-
bereich 11 „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten“ aus. So zahlt die 
Umsetzung des OZG beispielsweise auf die Aufrechterhaltung wesentlicher Leistungen im Krisenfall ein, indem 
durch die Digitalisierung der Bürgerschnittstelle die Abhängigkeit von Gebäuden und Verkehrswegen gesenkt 
wird. Zudem baut der niedrigschwellige Zugang zu Verwaltungsleistungen Hindernisse bei der Teilhabe am öf-
fentlichen Leben ab und trägt so zur inklusiven Gestaltung von Städten und Siedlungen bei. 

Berührt ist auch der Indikatorbereich 13.1.a „Klimaschutz – Treibhausgase reduzieren“. Durch die fortschreitende 
Verwaltungsdigitalisierung im Rahmen der Umsetzung des OZG sind Einsparungen von Treibhausgasen zu er-
warten. Werden vermehrt Leistungen des Staates durch die Bürgerinnen und Bürger sowie durch Unternehmen 
digital wahrgenommen, ergeben sich dadurch positive Effekte für das Ziel der Klimaneutralität. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Ein Haushaltsmehrbedarf für den Bund entsteht durch die Finanzierung der von Bund und Ländern gemeinsam 
getragenen FITKO in Form der Festlegung eines verbindlichen einheitlichen Finanzierungsanteils an deren 
Stammbudget und damit auch für die in diesem Budget vorgesehenen Mittel für Projekte und Aktivitäten, die der 
Digitalisierung der Verwaltung auf allen föderalen Ebenen zugutekommen. 

Die Finanzierung der FITKO erfolgt grundsätzlich nach dem Königsteiner Schlüssel und der Bund übernimmt 
einen festen Finanzierungsanteil in Höhe von 25 Prozent. Hinsichtlich der Personal- und Verwaltungskosten der 
FITKO trägt das Land Hessen abweichend hiervon als Sitzland der FITKO eine Sitzlandquote in Höhe von 10 
Prozent. Dies reduziert im Umkehrschluss die prozentualen Anteile der übrigen Vertragspartner. 

Nach aktuellem Stand des Verfahrens ist für den Bund und die Länder für das Jahr 2024 von folgenden Haus-
haltsausgaben auszugehen: 

FITKO-Stammbudget Wirtschaftsplan 2024 T€ 

Bund 43.061 

Länder 123.476 

 

Für die Jahre 2025 bis 2028 stehen die Konkretisierung des fachlichen Finanzierungsbedarfs und die Konkreti-
sierung der Höhe der Haushaltsausgaben von Bund und Ländern aus. Nach aktuellem Stand hat der Bund für 
seinen Finanzierungsanteil Mittel in Höhe von jährlich 9.865.000 Euro in der Finanzplanung (Einzelplan 06) be-
rücksichtigt. Auch hier gilt ein Haushaltsvorbehalt. 

4. Erfüllungsaufwand 

Durch das Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft. 

Durch das Gesetz entsteht auch kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Die Änderungen des IT-
Staatsvertrags, die durch das Gesetz ratifiziert werden, betreffen die Erweiterung des Aufgabenspektrums des IT-
Planungsrats sowie die Änderung der Finanzierung der – mit der Wahrnehmung der Aufgaben betrauten – FITKO. 
Diese Veränderungen der Grundlage der Arbeit von IT-Planungsrat und FITKO bedeuten keinen Mehraufwand 
für die Verwaltung. Stattdessen erlauben die Regelungen, dass die bisherigen Ressourcen und Mittel neben den 
bisherigen Aufgaben alternativ auch für andere Aufgaben eingesetzt werden können. Eine strukturelle Verände-
rung der bisherigen Arbeit von IT-Planungsrat und FITKO und eine damit verbundene Steigerung von Aufwand 
und Kosten folgen aus dem Gesetz nicht. 

Mittelbar sollen durch die Änderungen des Staatsvertrags und seine Ratifikation durch das vorliegende Gesetz 
positive Effekte für die Digitalisierung der Verwaltung erreicht und damit allgemein zu einer Senkung des Erfül-
lungsaufwands für die Verwaltung in Deutschland beigetragen werden. Die Stärkung des IT-Planungsrats, des 
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zentralen politischen Steuerungsgremiums der Digitalisierung der Verwaltung, und die Weiterentwicklung der 
FITKO hin zu einer agilen, flexiblen Steuereinheit soll an einer wichtigen Schnittstelle der Bund-Länder-Koordi-
nierung Arbeitserleichterung und Entlastungseffekte zeitigen. 

5. Weitere Kosten

Sonstige direkte oder indirekte Kosten für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen, sind 
nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen

Gleichstellungspolitische und demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf die Wahrung und Förde-
rung gleichwertiger Lebensverhältnisse sind nicht zu erwarten. Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Ver-
braucher sind nicht zu erwarten. 

VI. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung und Evaluierung der einmaligen Zustimmung zum Vertragsschluss ist nicht vorgesehen.

Die Änderungen der Aufgaben- und Finanzierungsregelungen des IT-Staatsvertrags tragen dem Umstand Rech-
nung, dass es sich bei der Verwaltungsdigitalisierung um eine Daueraufgabe von Bund und Ländern handelt. Die 
Regelungen sind nicht befristet und sind keiner ausdrücklichen Evaluierungsklausel unterworfen. 

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 
Mit Artikel 1 wird die nach Artikel 91c Absatz 2 Satz 3 GG erforderliche Zustimmung des Bundestages erteilt 
und die Veröffentlichung des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags angeordnet. 

Zu Artikel 2 
Absatz 1 regelt das Inkrafttreten. 

Absatz 2 Satz 1 sieht vor, dass das Inkrafttreten des Zweiten IT-Änderungsstaatsvertrags im Bundesgesetzblatt 
bekannt zu geben ist. Ebenso ist nach Absatz 2 Satz 2 im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben, falls der Zweite 
IT-Änderungsstaatsvertrag gegenstandslos wird. Gegenstandslos wird der Zweite IT-Änderungsstaatsvertrag 
nach seinem Artikel 3 Absatz 1 Satz 1, wenn bis zum 30. November 2024 nicht alle Ratifikationsurkunden bei 
dem der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzenden Land hinterlegt sind.  

Im Übrigen kann der Wortlaut des IT-Staatsvertrags in der geänderten Fassung nach Artikel 2 des Zweiten IT-
Änderungsstaatsvertrags im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht werden. Auch für diese Bekanntmachung ist das 
Bundesministerium des Innern und für Heimat zuständig. 



Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des IT-Staatsvertrags 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

sowie 

die Bundesrepublik Deutschland (im Weiteren ,,der Bund" genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des IT-Staatsvertrags 

Der IT-Staatsvertrag vom 30. Oktober bis 30. November 2009 (BGBl. 2010 I S. 662), der durch 

Staatsvertrag vom 15. bis 21. März 2019 (BGBl. I S. 1126) geändert worden ist, wird wie folgt geän-

dert: 

1. In der Präambel wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Die Verwaltungsdigitalisierung hat sich dabei als Daueraufgabe etabliert, die nur im föderalen Ver-
bund erfolgreich bewältigt werden kann und die einen wesentlichen Beitrag für die digitale Trans-
formation der Bundesrepublik leistet.“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Verwaltungsleistungen“ die Wörter „und kann 
aus dieser Zusammenarbeit resultierende Digitalisierungslösungen betreiben lassen“ 
eingefügt. 

bbb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. steuert Produkte des informations- und kommunikationstechnisch unterstützten 
Regierens und Verwaltens und föderale, auch mehrjährige Projekte für die Ver-
waltungsdigitalisierung;“ 

ccc) Nach Nummer 4 werden folgende Nummern 5 und 6 eingefügt:

„5. kann kurzfristig bund- und länderübergreifend einsetzbare digitale Lösungen für
bestimmte Lebensbereiche zur Verfügung stellen oder projektieren; 

„6. verantwortet das föderale IT-Architekturmanagement;“ 

ddd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 7.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Konferenz“ die Wörter „der Chefin oder“ und nach dem 
Wort „den“ die Wörter „Chefinnen und“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird das Wort „der“ durch die Wörter „die oder der“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „jeweils“ die Wörter „eine oder“ und nach dem 
Wort „Informationstechnik“ die Wörter „zuständige Vertreterin oder“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „ihre“ die Wörter „Vertreterinnen oder“ eingefügt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbände, die von den
kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene entsandt werden, die oder der Bundes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sowie die Präsidentin oder der
Präsident der FITKO können an den Sitzungen des IT-Planungsrats beratend teilnehmen.“
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3. In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Bürgern“ durch die Wörter „Bürgerinnen und Bürger“ er-
setzt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  

„(4) Der IT-Planungsrat kann beschließen, alle Regelungen des Gründungsbeschlusses 
in die Satzung der FITKO zu überführen und den Gründungsbeschluss außer Kraft zu setzen. 
Hierzu bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder des IT-Planungsrats.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

5. In § 6 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „die“ die Wörter „Beamtinnen und“ eingefügt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „von“ die Wörter „einer Präsidentin oder“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Wörter „Sie oder er“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Der“ durch die Wörter „Die Präsidentin oder der“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Der“ durch die Wörter „Die Präsidentin oder der“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „beruft“ die Wörter „eine Vertreterin oder“ sowie nach dem Wort „Fall“ 
die Wörter „ihrer oder“ eingefügt. 

7. In § 8 werden nach dem Wort „jeweiligen“ die Wörter „Vertreterinnen oder“ eingefügt. 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „ihrer“ die Wörter „dauerhaften und temporären“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, für Projekte nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 Mittel 
in angemessener Höhe zur Verfügung zu stellen. Bis zu 15 Prozent dieser Mittel können durch 
den IT-Planungsrat für digitale Lösungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 nach Aufstellung und 
Genehmigung des Wirtschaftsplans bestimmt werden. Darüber hinaus wird mit jeder Aufstel-
lung des Wirtschaftsplans auch die Höhe dieser Mittel jeweils für die folgenden drei Jahre ge-
plant“. 

 
c) In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Konferenz“ die Wörter „der Chefin oder“ und nach 

dem Wort „den“ die Wörter „Chefinnen und“ eingefügt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „für einzelne Projekte oder Produkte“ gestrichen. 

bb) In Satz 3 werden das Komma und die Wörter „ohne die auf das Digitalisierungsbudget 
entfallenden Beträge“ gestrichen. 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „über das Digitalisierungsbudget nach Absatz 2 zu finanzie-
renden Projekte und Produkte“ durch „Finanzierung der Projekte nach Absatz 2“ und wird 
die Angabe „35“ wird durch „25“ ersetzt. 

e) Absatz 7 wird aufgehoben. 
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9. In § 12 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Beamten“ durch die Wörter „Beamtinnen und Beam-
ten“ und das Wort „Versorgungsempfängern“ durch die Wörter „Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfängern“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Bekanntmachungserlaubnis 

Der Bund und die Länder können den Wortlaut des IT-Staatsvertrags in der am Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt und in den jeweiligen 
Landesgesetzblättern bekannt machen. 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die 
letzte Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz hinterlegt wurde. Sind bis zum 30. November 2024 nicht alle Ratifikationsur-
kunden bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
hinterlegt, wird dieser Staatsvertrag gegenstandslos. 

 
(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt Bund 

und Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde mit. 
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F ü r  d i e  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d   

21. Dezember 2023      N a n c y  F a e s e r  

F ü r  d a s  L a n d  B a d e n - W ü r t t e m b e r g  

19. Dezember 2023     W i n f r i e d  K r e t s c h m a n n   

F ü r  d e n  F r e i s t a a t  B a y e r n  

22. Dezember 2023      M a r k u s  S ö d e r   

F ü r  d a s  L a n d  B e r l i n   

7. Dezember 2023      K a i  W e g n e r   

F ü r  d a s  L a n d  B r a n d e n b u r g  

27. November 2023      D i e t m a r  W o i d k e   

F ü r  d i e  F r e i e  H a n s e s t a d t  B r e m e n  

21. Dezember 2023      A n d r e a s  B o v e n s c h u l t e  

F ü r  d i e  F r e i e  u n d  H a n s e s t a d t  H a m b u r g  

19. Dezember 2023      P e t e r  T s c h e n t s c h e r   

F ü r  d a s  L a n d  H e s s e n  

30. November 2023      B o r i s  R h e i n   

F ü r  d a s  L a n d  M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n   

31. Dezember 2023      S i m o n e  O l d e n b u r g   

F ü r  d a s  L a n d  N i e d e r s a c h s e n   

27. November 2023      S t e p h a n  W e i l   

F ü r  d a s  L a n d  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n   

28. Dezember 2023      H e n d r i k  W ü s t   

F ü r  d a s  L a n d  R h e i n l a n d - P f a l z   

29. November 2023      M a l u  D r e y e r   

F ü r  d a s  S a a r l a n d   

21. Dezember 2023      A n k e  R e h l i n g e r   

F ü r  d e n  F r e i s t a a t  S a c h s e n   

19. Dezember 2023      M i c h a e l  K r e t s c h m e r  

F ü r  d a s  L a n d  S a c h s e n - A n h a l t   

21. Dezember 2023      R e i n e r  H a s e l o f f   

F ü r  d a s  L a n d  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  

21. Dezember 2023      D a n i e l  G ü n t h e r   

F ü r  d e n  F r e i s t a a t  T h ü r i n g e n   

13. Dezember 2023      B o d o  R a m e l o w  

Drucksache 20/11851 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 14 –





Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de

ISSN 0722-8333

http://www.heenemann-druck.de
http://www.bundesanzeiger-verlag.de



